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UVEK-Bericht zu den nationalen Infrastrukturnetzen

Die zunehmende Mobilität bewältigen und 
die Infrastruktur bei der öffentlichen Hand belassen

Zur Bewältigung der wachsenden Mobilität müssen öffentliche Verkehrsmittel und die sanfte Mobilität gefördert, aber auch Massnahmen zur Verlangsamung dieses Wachstums geprüft werden. Allgemein muss die Infrastruktur im Besitz der öffentlichen Hand bleiben. Dies gewährleistet gleichzeitig wirtschaftliche Effizienz, einen zuverlässigen Service public und Umweltverträglichkeit.
Der Bericht des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) zur Zukunft der nationalen Infrastrukturnetze bis 2030 enthält eine detaillierte Standortbestimmung und unterstreicht die herausragende wirtschaftliche Bedeutung der Infrastruktur für die langfristige Entwicklung der Schweiz. Betont wird auch die Bedeutung dieser Netze für den Arbeitsmarkt, da jede achte Stelle direkt oder indirekt vom Infrastrukturbereich abhängt. Unterhalt, Erneuerung und Ausbau dieser Netze werden deshalb in Zukunft bei der Schaffung neuer Stellen eine wichtige Rolle spielen.
Heute gehören die nationalen Infrastrukturnetze der Schweiz im internationalen Vergleich zu den besten. Damit dies so bleibt, braucht es in den kommenden Jahrzehnten jedoch substanzielle Investitionen. Nur so ist garantiert, dass auch 2030 alle Landesregionen auf eine zuverlässige Versorgung in den Bereichen Mobilität, Energie und Kommunikation zählen können.

Besonders gross sind die Herausforderungen bei den Verkehrsinfrastrukturen. Die zuständigen Bundesämter schätzen, dass der Reiseverkehr bis 2030 auf der Strasse um 20 Prozent und auf der Schiene um 45 Prozent zunehmen wird, der Güterverkehr um 35 Prozent auf der Strasse und um 85 Prozent auf der Schiene.
Es ist deshalb positiv zu werten, dass sich das UVEK frühzeitig mit diesen Entwicklungen und der Finanzierung befasst. Denn zum Kapazitätsausbau der Strassen- und Bahninfrastruktur braucht es Investitionen von mehreren Dutzend Milliarden Franken.

Aufhebung der Steuerabzüge statt Mobilitätsabgabe

Auch in Zukunft gilt der Grundsatz, dass möglichst viel Verkehr von der Strasse auf die Schiene verlagert werden muss. Dafür spricht nicht nur die Notwendigkeit, unsere Treibhausgasemissionen massiv zu reduzieren, sondern wir können damit auch externe Kosten wie die Landzersiedlung oder gesundheitliche Folgen beschränken. Gleichzeitig wird sich eine Fokussierung auf den öffentlichen Verkehr positiv auf die Beschäftigung auswirken. Beim Strassenverkehr sollten ausschliesslich Mittel für die Fertigstellung des Nationalstrassennetzes und den Unterhalt und die Erneuerung bestehender Strassen bereitgestellt werden. Zurückhaltung ist dagegen zum Beispiel beim Bau neuer Umfahrungen in Agglomerationen geboten, da damit die Nachfrage stimuliert und langfristig nur zusätzlicher Verkehr aufgenommen wird. Sinnvoller wäre es, die sanfte Mobilität konsequent zu fördern (Elektrovelos sind Teil dieses Trends), ebenso wie den öffentlichen Verkehr. 
Was die Mittel für den Mehrbedarf angeht, wurde mit der im Bericht vorgeschlagenen Mobilitätsabgabe zumindest eine Debatte zur Frage der Finanzierung lanciert. Dieses System scheint jedoch schwierig umsetzbar und würde viele Leute bestrafen, die sich für die Nutzung des öffentlichen Verkehrs entschieden haben, die aber nicht immer selbst wählen können, wann sie unterwegs sind.
Deshalb schlägt Travail.Suisse in ihrer Vernehmlassungsantwort zum UVEK-Bericht als Alternative vor, die Steuerabzüge für den Berufsverkehr in den Kantonen zu überdenken. Wir schlagen vor, die Abzüge für Strecken, die mit dem Privatauto zurückgelegt werden, zu streichen (oder zumindest stark zu reduzieren), und diese Einnahmen für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs einzusetzen. Als weitere Möglichkeit könnte ein Teil dieser Einnahmen zugunsten von höheren Berufsabzügen für die Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln eingesetzt werden. Damit würde ein noch direkterer Anreiz geschaffen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anstatt mit dem Auto zur Arbeit zu fahren. Denkbar wären auch neue Abzüge für Strecken, die zu Fuss oder mit dem Velo zurückgelegt werden.
Weil jedoch der öffentliche Verkehr bereits an Kapazitätsgrenzen stösst, müssen auch Massnahmen erwogen werden, die das Verkehrswachstum dämpfen. Leider ist davon im UVEK-Bericht nicht die Rede. Wir schlagen deshalb vor, dass die öffentliche Hand und die Sozialpartner einen strategischen Aktionsrahmen entwickeln, mit dem der Berufsverkehr optimiert und reduziert wird. Dazu müssten die Unternehmen Mobilitätspläne mit neuen Arbeitsformen entwickeln. Zum Beispiel müsste häufiger die Möglichkeit bestehen, einen Teil der Arbeit zu Hause zu erledigen.
Die Infrastruktur muss bei der öffentlichen Hand bleiben

Der UVEK-Bericht beschreibt die Rolle des Staates anschaulich und liefert eine klare Vision bezüglich Eigentumsverhältnisse, Liberalisierungsgrad der einzelnen Netze und Finanzierung der Infrastruktur. Es müsste aber auch aufgezeigt werden, weshalb es zentral ist, dass die nationalen Infrastrukturnetze im Besitz der öffentlichen Hand bleiben. Denn angesichts des sich abzeichnenden Aufschwungs werden neoliberale Kreise mit Sicherheit bald wieder Vorschläge für eine Liberalisierung oder sogar Privatisierung der öffentlichen Infrastruktur vorbringen.
Inzwischen ist jedoch genügend Zeit verstrichen, um beurteilen zu können, dass die Bilanz der Liberalisierungen und Privatisierungen von öffentlichen Infrastrukturnetzen in den meisten EU-Ländern mit Ausnahme des Telekommunikationsbereichs negativ ausfällt. Ob im Post-, Strom- oder Bahnmarkt: Der Wettbewerb funktioniert schlecht oder beruht weniger auf Innovation oder Qualitätssteigerungen als auf Kostensenkungen zulasten der Arbeitsbedingungen und der Löhne. Zum Teil wurden öffentliche Monopole durch mono- oder zumindest oligopolistische private Strukturen ersetzt, wodurch die Preise stiegen, während bei der Leistungsqualität das Gegenteil der Fall war. 
Dies hat gezeigt, dass Liberalisierungen unbedingt mit durchdachten Regulierungen einhergehen müssen, damit der Wettbewerb den Nutzern zugute kommt und nicht auf Kosten der Arbeitsbedingungen und der Löhne geht. Deshalb sind Branchen-Gesamtarbeitsverträge Voraussetzung für jede Liberalisierung.
Es spricht noch ein weiterer Aspekt dafür, dass die Infrastrukturnetze bei der öffentlichen Hand besser aufgehoben sind: Die von privaten Betreibern geforderten kurzfristigen Renditen sind nicht vereinbar mit den langfristigen Investitionen, die für den Unterhalt und die Erneuerung der Netze oder gar für einen Ausbau erforderlich sind.
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